
Mittwoch, 15. April 2009 WALLIS 3

Die Zweitwohnungen 
decken ihre Unkosten nicht

Die Gemeinde Zermatt denkt über eine neue Lenkungsabgabe nach
Z e r m a t t. – Eine Kosten-
Nutzen-Analyse zeigt, dass
die Zermatter Zweitwoh-
nungen die Infrastruktur-
rechnung der Gemeinde
jährlich mit 4,4 Millionen
Franken belasten. Mittels
Lenkungsabgabe soll hier
ein Ausgleich angestrebt
werden.

Nur für den Eigengebrauch
(und damit letztlich selten) ge-
nutzte Zweitwohnungen tragen
verhältnismässig wenig bei zu
den Kosten der Gemeindeinfra-
struktur, die logischerweise das
ganze Jahr über aufrechtzuer-
halten ist. In Zermatt gilt dies in
der Hochsaison für über 30000
Menschen bei einer ständigen
Wohnbevölkerung von rund
5600 Personen. 

Millionenbetrag...
Die oben erwähnte Feststellung
wollte die Gemeindeverwaltung
geklärt haben und liess deshalb
bezüglich Kosten und Nutzen
der nicht bewirtschafteten
Zweitwohnungen einen Bericht
erarbeiten, den das Institut für
Wirtschaft und Tourismus von
der Fachhochschule Wallis
(HES-SO) im Februar 2009 ab-
lieferte. Daraus lesen sich für
die Bereiche Abwasser und
Wasser, Abfall und Verkehr Ge-
samtkosten von 5,894 Millio-
nen Franken ab. Über die Ge-
bühren und Anschlussbeiträge
kommen 1,462 Mio. Franken
wieder herein, was für die Ge-
meinde zum Fehlbetrag von
4,432 Mio. Franken führt. «Von
dieser Höhe wurden auch wir
überrascht», sagt Gemeindeprä-
sident Christoph Bürgin. 

.. . ausgleichen
Also ergibt sich Handlungsbe-
darf. Die Infrastrukturkosten
müssten für die Gemeinde zu-
mindest kostenneutral ausfal-
len. Helfen könnte dabei eine
Lenkungsabgabe. Wie diese im
Detail aussehen könnte, ist noch
offen. Als Grundsatz gilt, dass
die ermittelten 3753 nicht be-
wirtschafteten Betten in Zweit-
wohnungen die 4,4 Mio. Fran-
ken zu tragen haben. Das ergibt
pro Bett eine jährliche Steuer
von 1180 Franken. Bürgin er-
wähnt jedoch, dass es sich hier-
bei nicht um eine Vollkosten-
rechnung handle. Die geplante
Steuer könnte also durchaus

noch höher ausfallen. Umgan-
gen werden kann sie durch eine
Weitervermietung der Betten.
«Unser Ziel ist die Bewirtschaf-
tung der kalten Betten», so Bür-
gin. 

Längst nicht alle 
wollen vermieten

Dabei ist ihm klar, dass das
nicht für jedermann infrage
kommt. «Wer für drei Millionen
Franken eine Ferienwohnung
kauft und dafür nicht mal zur
Bank muss, hat keine grosse
Lust, sein Eigentum weiterzu-
vermieten.» Aus St. Moritz wis-
se man, dass daran über 60 Pro-
zent der Zweitwohnungsbesit-
zer kein Interesse bekundeten.
«Dafür haben wir durchaus Ver-
ständnis», so Bürgin weiter.
Aber dann sollen diese Besitzer
eben einen Beitrag leisten an
die Kosten, die ihre Wohnung
auch verursacht, wenn sie leer
steht. 

«Keine Goldesel»
Roland Albrecht, einer der ak-
tivsten Zermatter Immobilien-

händler, versteht die Politik ei-
ner Lenkungssteuer nicht.
«Zweitwohnungsbesitzer sind
doch keine Goldesel, die man
nach Belieben melken kann.
Sie haben Wohnung und An-
schlüsse beglichen und bezah-
len die jährlichen Gebühren,
dazu kommen Grundstück-
steuer und Eigenmietwert. Von
den Nebenkosten ganz zu
schweigen. Eigentümer haben
auch ihre Rechte», wehrt er
sich für seine Klientel, die in
der Station für beachtliche
Umsätze sorge und sich eh
wieder mit höheren Abwasser-

gebühren konfrontiert sehe.
«Wenn die Zweitwohnungsbe-
sitzer zur Kasse gebeten wer-
den, müssen auch die Miet-
wohnungsbesitzer oder Ver-
mieter von Appartementhotels
belangt werden», ist für Al-
brecht klar. Die hätten
schliesslich ihren direkten
Mehrwert, hält er fest. 

Wie umsetzen?
Einleuchtend ist das Argument
Bürgins, dass Besitzer für ihre
Kosten aufkommen müssen.
Andernfalls zahle die Allge-
meinheit und damit würden je-

ne bestraft, die keine Ferien-
wohnung(en) hätten.
Die Diskussion zur Lenkungs-
abgabe wird in der breiten Öf-
fentlichkeit nach den Darlegun-
gen im jüngsten Publikations-
blatt «Zermatt Inside» jetzt erst
richtig losgehen.
Das neue kantonale Tourismus-
gesetz, gegen das ein Referen-
dum läuft, würde eine Len-
kungssteuer auf Zweitwohnun-
gen rechtlich explizit zulassen.
Andernfalls müsste sie über ei-
ne Abänderung der kantonalen
Steuergesetzgebung durchge-
setzt werden. tr

Roadpricing
Verkehrslenkung 

der Elektrofahrzeuge 
Z e r m a t t. – Zermatts Au-
tofreiheit ist zwar ein gros-
ser Trumpf. Die rund 500
Elektrofahrzeuge sorgen
aber längst für eine Ver-
kehrsproblematik, der jetzt
mit einem Lenkungssystem
begegnet werden soll.
Autofreiheit bedeutet nicht
Verkehrsfreiheit. Gemein-
depräsident Christoph Bür-
gin verweist zu Recht auf
die engen Platzverhältnisse
in der Station, die zu echten
Engpässen und Gefahren
für die Fussgänger führen. 
Diverse Massnahmen zur
Verkehrsberuhigung sollen
deshalb nun mit einem kos-
tenpflichtigen Lenkungs-
system zusätzlich unter-
stützt werden. 
Jedes Zermatter Elektro-
fahrzeug hat die Bewilli-
gung für (gewerbsmässige)
Fahrten auf vorgegebenen
Achsen. Privatfahrten (et-
wa Richtung Bergbahnsta-
tionen oder zum Einkau-
fen) sind nicht erlaubt. Da-
für hat es Taxis. 
Um diese Privatfahrten ein-
zuschränken, soll künftig
jedes Elektrofahrzeug mit
einem Erfassungsgerät aus-
gerüstet werden. Vorerst
zehn elektronische Mess-
stationen registrieren dann,
ob die Fahrzeuge auf einer
bewilligten Strassenpassa-
ge unterwegs sind. Falls
nicht, wird dafür eine Ab-
gabe erhoben im Stile eines
schon andernorts prakti-
zierten Roadpricings.
Bis Mitte Juni 2009 können
nun interessierte Ausrüster
ihre Offerten für ein Mess-
system einreichen, ein Jahr
später soll der Versuch ge-
startet werden. Gemeinde-
präsident Bürgin sagt dies
unter dem Hinweis, dass
dazu auch noch das Stimm-
volk seinen Segen zu geben
hat. tr

Wer seine Zweitwohnung in Zermatt nicht bewirtschaftet, soll via Lenkungssteuer für die entstandenen Kosten belangt werden. Foto wb

Kostenzusammenstellung bezüglich Gesamtinfrastruktur der nicht weitervermieteten Zermatter Zweit-
wohnungen. Zahlen Gemeindeverwaltung

B i n n t a l. – (wb) Im Ver-
laufe des Jahres wird im
Landschaftspark Binntal
die sogenannte «Charta»
für die zehnjährige Be-
triebsphase erarbeitet. Die-
ser «Parkvertrag» bedeu-
tet ein weiterer Meilenstein
auf dem Weg zum regiona-
len Naturpark von natio-
naler Bedeutung.

Im September 2008 wurde der
Landschaftspark Binntal vom
Bundesamt für Umwelt (BAFU)
als «Kandidat» für einen regio-
nalen Naturpark von nationaler
Bedeutung anerkannt. In einer
Programmvereinbarung mit dem
BAFU wurden die Ziele und
Leistungen für die Jahre 2008 bis
2011 für den Landschaftspark
Binntal festgelegt. Darin enthal-
ten ist auch die Erarbeitung einer
«Charta», welche eine wichtige
Voraussetzung für die definitive
Anerkennung als Naturpark und
die finanzielle Unterstützung
durch das BAFU ist.

Volksabstimmung
Ende 2009

Die «Charta» besteht aus drei
Teilen: 1. Der Parkvertrag regelt
die zentralen Ziele sowie orga-
nisatorische und finanzielle As-
pekte. 2. Der Managementplan
enthält die Projekte zum Errei-
chen der in der Charta festge-
haltenen Ziele. 3. Ein dritter
Teil gibt Auskunft über die Or-
ganisation der Parkträgerschaft
und enthält eine Charakterisie-
rung des Parkgebiets. Die Char-
ta muss von der Bevölkerung
gutgeheissen werden. Die Ab-
stimmungen in den drei Parkge-
meinden sollen noch vor Ende
2009 stattfinden. Ziel des Land-
schaftsparks ist es, die Charta
bis Ende Jahr dem BAFU vor-
zulegen.

Vier strategische
BAFU-Ziele

Das BAFU formuliert vier stra-
tegische Ziele für die regionalen
Naturparks. Oberstes Ziel ist

die Erhaltung und Aufwertung
der Qualität von Natur und
Landschaft. Dies geschieht zum
Beispiel mit Renaturierungen,
wie sie zurzeit im Bereich der
Binna vorgenommen werden,
mit Vernetzungsprojekten, wie
dem grossen Ökovernetzungs-

projekt, bei welchem rund 400
Hektaren landwirtschaftliche
Nutzflächen unter Vertrag ge-
nommen wurden, oder mit der
Erhaltung der alten Ortsbilder. 
Zweites Ziel im Naturpark ist
die Stärkung einer nachhaltig
betriebenen Wirtschaft. Dies

soll zum Beispiel mit der Ent-
wicklung und Vermarktung von
regionalen Produkten, mit der
Betreuung von Gästen, mit der
Förderung erneuerbarer Energi-
en oder mit der Vernetzung von
Betrieben und Dienstleistungen
erreicht werden. Ein weiteres
Ziel ist die Sensibilisierung und
Umweltbildung der Bevölke-
rung und der Gäste mithilfe
kultureller Anlässe, der Förde-
rung traditioneller Bräuche
oder von Exkursionsprogram-

men. Das letzte Ziel umfasst
das Management, die Kommu-
nikation und die räumliche Si-
cherung.

Viele Projekte
auf gutem Weg

Um die vier BAFU-Ziele zu er-
reichen, hat der Landschafts-
park Binntal insgesamt 20
Massnahmenblätter erarbeitet,
welche in den nächsten Jahren
zur Umsetzung kommen. Eini-
ge Projekte konnten bereits ab-
geschlossen werden, andere
sind am Laufen, einige werden
noch dieses Jahr in Angriff ge-
nommen: Instandstellung der
Wasserleitung «Trusera» in Er-
nen, Betrieb des «Bus alpin»
auf den Strecken Binn–Fäld–
Brunnebiel und Binn–Heilig-
kreuz, Instandstellung von
Wanderweg und Trockenstein-
mauern auf der «Binnegga»,
Renaturierung der Binna beim
Campingplatz «Giessen», Sa-
nierung der historischen Strasse
durch die «Twingischlucht»,
Sanierung der Kapelle «Furg-
gen», Bau eines «Tulpenwegs»
in Grengiols, Bestandesaufnah-
me der Obstbäume von Ernen,
Prüfung eines Waldreservates
usw.

Vor nächstem Meilenstein
Landschaftspark Binntal

Die historische Strasse durch die Twingischlucht ist ein bedeutendes kulturhistorisches Element im
Landschaftspark Binntal, das vor dem schleichenden Zerfall bewahrt werden soll. Foto zvg

Christoph Bürgin sieht sich
zum Lenken über die Kos-
ten veranlasst. Foto wb


